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Regierungsratsbeschluss vom 21. Juni 2016  

 

 

Revision der Verordnung über die Unfallversicherung (UVV); Eröffnung der 
Anhörung  P160455 
 

 
 

 
 

1. Der Regierungsrat genehmigt den vorgelegten Briefentwurf an das Eid-
genössische Departement des Innern. 

 
 
Begründung  
Der Regierungsrat spricht sich im Rahmen einer Vernehmlassung des Eid-
genössischen Departements des Innern (EDI) zustimmend zum Entwurf ei-
ner Anpassung der Verordnung über die Unfallversicherung (UVV) im An-
schluss an die Revision des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung 
(UVG) aus. Der Regierungsrat unterstützt in seiner Stellungnahme zwei Er-
gänzungsanträge der Schweizerischen Konferenz der Gesundheitsdirekto-
rinnen und –direktoren (GDK) in Bezug auf die Vergütung von Spitalbehand-
lungen sowie der Hauspflege, wobei einer davon einer Präzisierung bedarf. 
Das Inkrafttreten der Verordnungsanpassungen ist per 1. Januar 2017 vor-
gesehen.  
 
 

                                                                                            
 


